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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 29.10.2014    

 
 

Bestellung der Protokollführerin des Jugendhilfeausschusses und ihrer Stellvertreterin 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss bestellt Frau Anika Stendorf zur Protokollführerin für die Sitzungen des 

Jugendhilfeausschusses und Frau Margit Berg zur Vertreterin der Protokollführerin.  
 
 
 
 

 

 

Stralsund,  

 
 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Büro des Landrates und des Kreistages, Controlling  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0020 

Status: öffentlich 
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Begründung: 

 
Gemäß § 114 Absatz 7 i. V. m. § 107 Absatz 8 Kommunalverfassung M-V ist über jede 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses eine Niederschrift anzufertigen. 
Laut § 15 Absatz 2 i. V. m. § 12 Absatz 2 der Geschäftsordnung bestellt der Ausschuss in 
seiner ersten Sitzung für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag des Landrates einen 
Protokollführer und dessen Stellvertreter.  
 
Somit wird Frau Anika Stendorf als Protokollführerin und Frau Margit Berg als 
stellvertretende Protokollführerin vorgeschlagen.  

 

 

 

 
Anlagen 
keine 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Bemerkungen: 
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